
Bekanntmachung 
 
 
 
 
 
 
 

V. Nachtragssatzung 
 

der Gemeinde Bosau über die Erhebung einer Hundesteuer vom 27. Juni 1991 
 
 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der z. Zt. gültigen Fassung 
sowie der §§ 1 und 3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der z. 
Zt. gültigen Fassung wird nach Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung vom 17. De-
zember 2009 die folgende V. Nachtragssatzung über die Erhebung einer Hundesteuer in der 
Gemeinde Bosau erlassen: 
 
 

§ 1 
Steuersatz 

 
Der § 4 Abs. 1 wird wie folgt eingefügt: 
 
(1) Die Steuer beträgt jährlich: 
 
 für den 1. Hund   40,00 Euro 
 für den 2. Hund 100,00 Euro 
 für jeden weiteren Hund 100,00 Euro 
 für Hunde gem. § 3 Gefahrhundeverordnung (Kampfhunde) 500,00 Euro 
 für jeden weiteren Hund gem. § 3 Gefahrhundeverordnung 1.000,00 Euro 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die V. Nachtragssatzung tritt am 01. Januar 2010 in Kraft. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
 
Az.: 020 - 611 
Hutzfeld, den 18. Dezember 2009 
 
 
                                                                                        Gemeinde Bosau 
                                                                                      -Der Bürgermeister- 
                                                                                       gez. Mario Schmidt 


